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Vorwort

Vorwort

Diese Textsammlung ist entstanden, um den Studierenden an Hoch- und Fach-
schulen, aber auch Praktikern, eine handliche und preiswerte Zusammenstel-
lung von Gesetzen, Verordnungen, Übereinkommen und Branchen-AGB zum
Transport- und Logistikrecht anbieten zu können. Zwar finden sich all diese
Texte auch im Internet und manche sind auch in anderen Textsammlungen ent-
halten, jedoch zum einen nicht in dieser Zusammenstellung und zum anderen
nicht abgestimmt auf die o. g. Zielgruppen.

Die Zusammenstellung von Gesetzen und EU-Verordnungen, wie nationalen
Verordnungen, internationalen Übereinkommen und Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen, ist das Ergebnis aus zwei Seminarveranstaltungen im WS 2014/15
und 2015/16 im Master-Studiengang Logistics Engineering and Management
an der Hochschule Bremerhaven. Teilgenommen haben: Rico Auel, Isabelle
Benning, Fabian Berje, Daniel Brinker, Sina Dertwinkel, Moritz Garms, Dennis
Matzies, Toni Neumärker, Merle Röper, Kristina Shemet, Lars Stürcken und Sven
Wasik.

Den Studierenden in diesen Veranstaltungen möchte ich für ihre aktive Beteili-
gung bei der Erarbeitung dieses Buches danken. Hierbei waren diverse
Fähigkeiten gefragt, vom Projektmanagement über die Layoutgestaltung, die
Finanzierung, das Marketing und natürlich auch die Erfassung der Texte. Ob es
uns gelungen ist, eine praktikable Textsammlung mit allen wesentlichen Texten
zu erschaffen, mögen die Leser entscheiden.

Ferner danke ich den Autoren und Verbänden der abgedruckten AGB, die uns
einen Abdruck ihrer Texte erlaubt haben.

Um die Sammlung kostengünstig und übersichtlich zu halten, sind eine Reihe
von Gesetzen und Verordnungen nur auszugsweise aufgenommen worden, näm-
lich nur insoweit als sie tatsächlich für den Bereich des Transport- und Logistik-
rechts relevant sind.

Über Hinweise auf Fehler bei der inhaltlichen Auswahl, in der Textedition
ebenso wie über Anregungen und Kritik, freue ich mich unter lektorat@
europa-lehrmittel.de.

Bremerhaven im Februar 2016
Prof. Dr. jur. Thomas Wieske

3



4 (frei)



Einführung

Einführung

Dieses Textbuch zum Transport- und Logis-
tikrecht hat sich zum Ziel gesetzt, wesentliche
Gesetze, Verordnungen und AGB für das deut-
sche Transport- und Logistikrecht zusammen-
fassend darzustellen.

Hierbei war zu beachten, dass all diese Texte
zum einen recht preiswert aus dem Internet
„runter geladen“ werden können, sodass ein
solches Textbuch deshalb preiswert sein sollte.
Zum anderen unterliegen Gesetzestexte, inter-
nationale Konventionen und Geschäftsbedin-
gungen, die auch aufgenommen wurden, ei-
nem stetigen Wandel, der auch in Zukunft kurz-
fristige Neuauflagen notwendig machen dürfte.
Trotz mancher „Pluspunkte“ von Internettexten
haben gedruckte Textbücher durchaus immer
noch eine Reihe von Vorzügen, denn sie ermög-
lichen es, schnell und unabhängig von jeder In-
ternetverbindung und Energiequelle, Texte
nicht nur aufrufen, sondern auch mit Ihnen ar-
beiten zu können. Das ermöglicht die Verwen-
dung der Texte auch im Unterrichts- und Prü-
fungsbetrieb.

Bei der Zusammenstellung der Texte war zu
beachten, dass die Textsammlung handlich
bleiben soll. Somit hat sie sich inhaltlich auf die
wichtigsten Regelungen des Transportrechts zu
konzentrieren. Gegenstand der Textsammlung
ist darüber hinaus nicht nur das Transportrecht,
sondern auch das (weitgehend ungeregelte) Lo-
gistikrecht. Daher sind auch Texte aus dem all-
gemeinen Zivilrecht aufgenommen worden. Ob
hierdurch die richtige Zusammenstellung der
wichtigsten Bestimmungen im Transport- und
Logistikrecht gelungen ist, mögen die hoffent-
lich zahlreichen Leser entscheiden.

Systematisch können die abgedruckten Texte
in vier Gruppen eingeteilt werden: EU-Verord-
nungen, deutsche Gesetze und Verordnungen,
internationale Übereinkommen und wichtige
Geschäftsbedingungen der Transport- und
Logistikbranche.

Den Anfang der ersten Gruppe mit EU-Recht
und deutschem Recht bildet mit der ROM I Ver-
ordnung über das anzuwendende Recht auf
vertragliche Schuldverhältnisse eine Norm des
Rechts der Europäischen Gemeinschaft. Daran
schließt sich die ROM II Verordnung an, über
das auf außervertragliche Schuldverhältnisse
anzuwendende Recht.

Im Mittelpunkt der deutschen Gesetze stehen
die Regelungen zum Transport-, Speditions-,
Lager- und Seehandelsrecht, §§ 407–619 HGB.
Daran schließen sich Auszüge aus dem EGHGB
an. Hiernach folgen verschiedene verkehrs-
spezifische Regelungen wie das Güterkraftver-
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kehrsgesetz (GüKG), das Binnenschifffahrtsge-
setz (BinSchG) mit der Binnenschifffahrtslade-
und -löschzeiten-Verordnung (BinSchLV), aus-
zugsweise die Straßenverkehrsordnung (StVO),
das Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) und das
Postgesetz (PostG), jedoch nur in Auszügen.

Diese Gesetze sind zwar nicht nur handels-
rechtlicher Natur, sondern gehören zum Teil
auch zum öffentlichen Recht, aber Frachtge-
schäft findet seit jeher in einem öffentlichen
Raum und Rahmen statt und daher sind einige
der verkehrsträgerspezifischen öffentlich recht-
lichen Bestimmungen mit aufgenommen, da sie
unmittelbare Auswirkungen auf die Abwick-
lung von Frachtverträgen haben können, z.B.
bei sicherheitsbedingten Prüfungen nach dem
LuftSiG. Besondere Regelungen des Arbeits-
rechts, z.B. bezüglich der Lenk- und Ruhezei-
ten, sind nicht übernommen worden, um den
Rahmen dieses Sammelbandes nicht zu über-
schreiten.

Am Ende des ersten Teils stehen zwei Rege-
lungen, die keinen spezifischen Bezug zum
Frachtrecht zu haben scheinen, eher einen sol-
chen zum Logistikrecht, sofern Logistik verstan-
den wird als Zusatzleistung, die zu Fracht-und
Lagerverträgen erbracht wird. Hierzu sind Aus-
züge aus dem BGB aufgenommen worden, kon-
kret die Bestimmungen zum AGB-Recht
(§§ 305 ff. BGB). Fracht- und Logistikverträge
sind Massengeschäfte, die in aller Regel durch
AGB vertraglich geregelt werden. Außerdem
sind die Bestimmungen zum Dienst-, Werk- und
zum Geschäftsbesorgungsvertrag aufgenom-
men worden, da logistische Leistungen diesen
Vertragstypen unterfallen können, sei es, dass
dabei ein bestimmter Vertragstyp gegeben ist,
sei es, dass die Logistikleistungen in Form eines
typengemischten Vertrages erbracht werden.
Ferner wurde das Produkthaftungsrecht aufge-
nommen, weil Logistikleistungen zur Herstel-
lung eines Produktes oder Teilproduktes führen
können oder dass der Logistikunternehmer ein
Produkt vertreibt, das ausserhalb des EWR her-
gestellt wurde.

Der zweite Teil ist der internationale Teil
dieser Textsammlung. Er beginnt mit der CMR
und dem Zusatzprotokoll zur CMR, den elektro-
nischen Frachtbrief betreffend. Der Luftverkehr
ist geregelt im Montrealer Übereinkommen
(MÜ) und im Warschauer Abkommen (WA). Die
CIM aus dem Jahre 1999 betrifft den Güterver-
kehr der Eisenbahn, während das Budapester
Übereinkommen oder CMNI den internationa-
len Frachtverkehr per Binnenschiff zum Gegen-
stand hat. Für das internationale Seehandels-



Einführung

recht ist lediglich der Text des Haag-Visby
Übereinkommens aufgenommen worden. Zwar
ist dieses durch Deutschland nicht ratifiziert
worden, aber weltweit beruht die überwie-
gende Anzahl aller Konnossemente auf dem
Haag-Visby Übereinkommen, das auch die Ba-
sis der Haftung des deutschen Seehandels-
rechts bildet. Vom Abdruck des von Deutsch-
land ratifizierten Haager Übereinkommens vom
25. August 1925 ist abgesehen worden, weil
dieses kaum noch in der Praxis zur Anwendung
kommt. Aus ähnlichen Gründen sind auch die
Hamburger Regeln aus dem Jahre 1978 und die
Rotterdamer Regeln vom 11. Oktober 2008 nicht
abgedruckt worden. Die Ersteren sind zwar in
Kraft, aber ohne wirkliche Bedeutung, und das
Rotterdamer Übereinkommen ist noch nicht in
Kraft. Es bleibt abzuwarten, ob es denn ratifi-
ziert wird. Den Abschluss bildet der Weltpost-
vertrag, der in Auszügen in die Textsammlung
aufgenommen worden ist.

Der dritte Teil enthält wichtige Allgemeine
Geschäftsbedingungen zum Fracht- und Logis-
tikrecht aus Deutschland. Begonnen wird mit
den Allgemeinen Deutschen Spediteursbedin-
gungen (ADSp) aus dem Jahre 2003, die als ge-
meinsame Empfehlung der Spitzenverbände
der verladenden Wirtschaft und der Speditions-
wirtschaft zustande gekommen sind und damit
in einer Tradition der gemeinsam ausgehandel-
ten Speditionsbedingungen stehen, die seit
dem Jahre 1927 bis 2015 in Deutschland Be-
stand hatte.

Mit dem Scheitern der Verhandlungen zwi-
schen den Spitzenverbänden werden nunmehr
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verschiedene AGB-Modelle für Fracht- und La-
gerleistungen angeboten: Die ADSp 2016 des
Deutschen Speditions- und Logistikverbandes;
die Deutschen Transport- und Lagerbedingun-
gen (DTLB) als gemeinsame Empfehlung der
Spitzenverbände der verladenden Wirtschaft
und die VBGL des BGL.

Einen Schritt in die Richtung der Logistik ge-
hen die VBGL, da diese besondere Bestimmun-
gen für den Fall enthalten, dass der Aufragneh-
mer solche Logistikleistungen erbringt. Auch
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Bundesfachgruppe Schwertransport und Kran-
arbeiten (AGB-BSK Kran und Transport 2013)
regeln Tätigkeiten, die über den Bereich der
bloßen Transportleistungen hinausgehen. Die
Logistik-AGB haben primär nur noch Logistik-
leistungen im Fokus. Die drei letzteren Bedin-
gungswerke gehen also in ihren Leistungsbe-
schreibungen über den Bereich der reinen
Fracht- und Lagerleistungen hinaus und haben
damit die Regelung von Zusatzleistungen, also
von logistischen Prozessen in unterschiedlicher
Intensität, zum Gegenstand.

Den Abschluss bilden die Internationalen
Verlade – und Transportbedingungen ( IVTB)
als dem einzigen AGB – Werk mit einer interna-
tionalen Ausrichtung.

Allen Verbänden danken wir für die freundli-
che Genehmigung zum Abdruck dieser Ge-
schäftsbedingungen.

Den Abschluss bildet ein Stichwortverzeich-
nis mit den wichtigsten Stichworten aus Sicht
der Autorengruppe und den Verweisen zu den
jeweiligen Regelungen.
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1. Gesetze und Verordnungen
(zum Teil nur in Auszügen)





1

Verordnung (EG) Nr. 593/2008 1.1 ROM I

ROM I – Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments
und des Rates
vom 17. Juni 2008

über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
(„Rom I“)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER
RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Ar-
tikel 61 Buchstabe c und Artikel 67 Absatz 5,
zweiter Gedankenstrich,
auf Vorschlag der Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschusses (1),
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Ver-
trags (2), in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft hat sich zum Ziel ge-
setzt, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts zu erhalten und weiterzuentwi-
ckeln. Zur schrittweisen Schaffung dieses
Raums muss die Gemeinschaft im Bereich der
justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen, die
einen grenzüberschreitenden Bezug aufweisen,
Maßnahmen erlassen, soweit sie für das rei-
bungslose Funktionieren des Binnenmarkts er-
forderlich sind.

(2) Nach Artikel 65 Buchstabe b des Vertrags
schließen diese Maßnahmen solche ein, die die
Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten gel-
tenden Kollisionsnormen und Vorschriften zur
Vermeidung von Kompetenzkonflikten fördern.

(3) Auf seiner Tagung vom 15. und 16. Okto-
ber 1999 in Tampere hat der Europäische Rat
den Grundsatz der gegenseitigen Anerken-
nung von Urteilen und anderen Entscheidun-
gen von Justizbehörden als Eckstein der justizi-
ellen Zusammenarbeit in Zivilsachen unter-
stützt und den Rat und die Kommission ersucht,
ein Maßnahmenprogramm zur Umsetzung die-
ses Grundsatzes anzunehmen.

(4) Der Rat hat am 30. November 2000 ein ge-
meinsames Maßnahmenprogramm der Kom-
mission und des Rates zur Umsetzung des
Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen verabschiedet (3). Nach dem
Programm können Maßnahmen zur Harmoni-
sierung der Kollisionsnormen dazu beitragen,
die gegenseitige Anerkennung gerichtlicher
Entscheidungen zu vereinfachen.

(5) In dem vom Europäischen Rat am 5. No-
vember 2004 angenommenen Haager Pro-
gramm (4) wurde dazu aufgerufen, die Beratun-
gen über die Regelung der Kollisionsnormen für
vertragliche Schuldverhältnisse („Rom I“) ener-
gisch voranzutreiben.

13

(6) Um den Ausgang von Rechtsstreitigkei-
ten vorhersehbarer zu machen und die Sicher-
heit in Bezug auf das anzuwendende Recht so-
wie den freien Verkehr gerichtlicher Entschei-
dungen zu fördern, müssen die in den Mitglied-
staaten geltenden Kollisionsnormen im Inte-
resse eines reibungslos funktionierenden Bin-
nenmarkts unabhängig von dem Staat, in dem
sich das Gericht befindet, bei dem der An-
spruch geltend gemacht wird, dasselbe Recht
bestimmen.

(7) Der materielle Anwendungsbereich und
die Bestimmungen dieser Verordnung sollten
mit der Verordnung (EG) Nr. 44/ 2001 des Rates
vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche
Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen („Brüssel I“) (5) und der Verord-
nung (EG) Nr. 864/ 2007 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 11. Juli 2007 über
das auf außervertragliche Schuldverhältnisse
anzuwendende Recht („Rom II“) (6) im Ein-
klang stehen.

(8) Familienverhältnisse sollten die Ver-
wandtschaft in gerader Linie, die Ehe, die
Schwägerschaft und die Verwandtschaft in der
Seitenlinie umfassen. Die Bezugnahme in Arti-
kel 1 Absatz 2 auf Verhältnisse, die mit der Ehe
oder anderen Familienverhältnissen vergleich-
bare Wirkungen entfalten, sollte nach dem
Recht des Mitgliedstaats, in dem sich das ange-
rufene Gericht befindet, ausgelegt werden.

(9) Unter Schuldverhältnisse aus Wechseln,
Schecks, Eigenwechseln und anderen handel-
baren Wertpapieren sollten auch Konnosse-
mente fallen, soweit die Schuldverhältnisse aus
dem Konnossement aus dessen Handelbarkeit
entstehen.

(10) Schuldverhältnisse, die aus Verhandlun-
gen vor Abschluss eines Vertrags entstehen,
fallen unter Artikel 12 der Verordnung (EG)
Nr. 864/2007. Sie sollten daher vom Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung ausgenom-
men werden.

(11) Die freie Rechtswahl der Parteien sollte
einer der Ecksteine des Systems der Kollisions-
normen im Bereich der vertraglichen Schuld-
verhältnisse sein.

(12) Eine Vereinbarung zwischen den Par-
teien, dass ausschließlich ein Gericht oder meh-
rere Gerichte eines Mitgliedstaats für Streitig-
keiten aus einem Vertrag zuständig sein sollen,
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sollte bei der Feststellung, ob eine Rechtswahl
eindeutig getroffen wurde, einer der zu berück-
sichtigenden Faktoren sein.

(13) Diese Verordnung hindert die Parteien
nicht daran, in ihrem Vertrag auf ein nichtstaat-
liches Regelwerk oder ein internationales Über-
einkommen Bezug zu nehmen.

(14) Sollte die Gemeinschaft in einem geeig-
neten Rechtsakt Regeln des materiellen Ver-
tragsrechts, einschließlich vertragsrechtlicher
Standardbestimmungen, festlegen, so kann in
einem solchen Rechtsakt vorgesehen werden,
dass die Parteien entscheiden können, diese
Regeln anzuwenden.

(15) Wurde eine Rechtswahl getroffen und
sind alle anderen Elemente des Sachverhalts in
einem anderen als demjenigen Staat belegen,
dessen Recht gewählt wurde, so sollte die
Rechtswahl nicht die Anwendung derjenigen
Bestimmungen des Rechts dieses anderen Staa-
tes berühren, von denen nicht durch Vereinba-
rung abgewichen werden kann. Diese Regel
sollte unabhängig davon angewandt werden,
ob die Rechtswahl zusammen mit einer Ge-
richtsstandsvereinbarung getroffen wurde oder
nicht. Obwohl keine inhaltliche Änderung ge-
genüber Artikel 3 Absatz 3 des Übereinkom-
mens von 1980 über das auf vertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (1)
(„Übereinkommen von Rom“) beabsichtigt ist,
ist der Wortlaut der vorliegenden Verordnung
so weit wie möglich an Artikel 14 der Verord-
nung (EG) Nr. 864/2007 angeglichen.

(16) Die Kollisionsnormen sollten ein hohes
Maß an Berechenbarkeit aufweisen, um zum
allgemeinen Ziel dieser Verordnung, nämlich
zur Rechtssicherheit im europäischen Rechts-
raum, beizutragen. Dennoch sollten die Ge-
richte über ein gewisses Ermessen verfügen,
um das Recht bestimmen zu können, das zu
dem Sachverhalt die engste Verbindung auf-
weist.

(17) Soweit es das mangels einer Rechtswahl
anzuwendende Recht betrifft, sollten die Be-
griffe „Erbringung von Dienstleistungen“ und
„Verkauf beweglicher Sachen“ so ausgelegt
werden wie bei der Anwendung von Artikel 5
der Verordnung (EG) Nr. 44/2001, soweit der
Verkauf beweglicher Sachen und die Erbrin-
gung von Dienstleistungen unter jene Verord-
nung fallen. Franchiseverträge und Vertriebs-
verträge sind zwar Dienstleistungsverträge, un-
terliegen jedoch besonderen Regeln.

(18) Hinsichtlich des mangels einer Rechts-
wahl anzuwendenden Rechts sollten unter mul-
tilateralen Systemen solche Systeme verstan-
den werden, in denen Handel betrieben wird,
wie die geregelten Märkte und multilateralen
Handelssysteme im Sinne des Artikels 4 der
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parla-
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ments und des Rates vom 21. April 2004 über
Märkte für Finanzinstrumente (2), und zwar un-
geachtet dessen, ob sie sich auf eine zentrale
Gegenpartei stützen oder nicht.

(19) Wurde keine Rechtswahl getroffen, so
sollte das anzuwendende Recht nach der für die
Vertragsart spezifizierten Regel bestimmt wer-
den. Kann der Vertrag nicht einer der spezifi-
zierten Vertragsarten zugeordnet werden oder
sind die Bestandteile des Vertrags durch mehr
als eine der spezifizierten Vertragsarten abge-
deckt, so sollte der Vertrag dem Recht des Staa-
tes unterliegen, in dem die Partei, welche die
für den Vertrag charakteristische Leistung zu
erbringen hat, ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hat. Besteht ein Vertrag aus einem Bündel von
Rechten und Verpflichtungen, die mehr als ei-
ner der spezifizierten Vertragsarten zugeordnet
werden können, so sollte die charakteristische
Leistung des Vertrags nach ihrem Schwerpunkt
bestimmt werden.

(20) Weist ein Vertrag eine offensichtlich en-
gere Verbindung zu einem anderen als dem in
Artikel 4 Absätze 1 und 2 genannten Staat auf,
so sollte eine Ausweichklausel vorsehen, dass
das Recht dieses anderen Staats anzuwenden
ist. Zur Bestimmung dieses Staates sollte unter
anderem berücksichtigt werden, ob der betref-
fende Vertrag in einer sehr engen Verbindung
zu einem oder mehreren anderen Verträgen
steht.

(21) Kann das bei Fehlen einer Rechtswahl
anzuwendende Recht weder aufgrund der Zu-
ordnung des Vertrags zu einer der spezifizier-
ten Vertragsarten noch als das Recht des Staa-
tes bestimmt werden, in dem die Partei, die die
für den Vertrag charakteristische Leistung zu
erbringen hat, ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hat, so sollte der Vertrag dem Recht des Staates
unterliegen, zu dem er die engste Verbindung
aufweist. Bei der Bestimmung dieses Staates
sollte unter anderem berücksichtigt werden, ob
der betreffende Vertrag in einer sehr engen
Verbindung zu einem oder mehreren anderen
Verträgen steht.

(22) In Bezug auf die Auslegung von „Güter-
beförderungsverträgen“ ist keine inhaltliche
Abweichung von Artikel 4 Absatz 4 Satz 3 des
Übereinkommens von Rom beabsichtigt. Folg-
lich sollten als Güterbeförderungsverträge auch
Charterverträge für eine einzige Reise und an-
dere Verträge gelten, die in der Hauptsache der
Güterbeförderung dienen. Für die Zwecke die-
ser Verordnung sollten der Begriff „Absender“
eine Person bezeichnen, die mit dem Beförderer
einen Beförderungsvertrag abschließt, und der
Begriff „Beförderer“ die Vertragspartei, die sich
zur Beförderung der Güter verpflichtet, unab-
hängig davon, ob sie die Beförderung selbst
durchführt.
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(23) Bei Verträgen, bei denen die eine Partei
als schwächer angesehen wird, sollte die
schwächere Partei durch Kollisionsnormen ge-
schützt werden, die für sie günstiger sind als die
allgemeinen Regeln.

(24) Insbesondere bei Verbraucherverträgen
sollte die Kollisionsnorm es ermöglichen, die
Kosten für die Beilegung von Rechtsstreitigkei-
ten zu senken, die häufig einen geringen Streit-
wert haben, und der Entwicklung des Fernab-
satzes Rechnung zu tragen. Um die Überein-
stimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 44/2001
zu wahren, ist zum einen als Voraussetzung für
die Anwendung der Verbraucherschutznorm
auf das Kriterium der ausgerichteten Tätigkeit
zu verweisen und zum anderen auf die Notwen-
digkeit, dass dieses Kriterium in der Verord-
nung (EG) Nr. 44/2001 und der vorliegenden
Verordnung einheitlich ausgelegt wird, wobei
zu beachten ist, dass eine gemeinsame Erklä-
rung des Rates und der Kommission zu Artikel
15 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 ausführt,
„dass es für die Anwendung von Artikel 15 Ab-
satz 1 Buchstabe c nicht ausreicht, dass ein Un-
ternehmen seine Tätigkeiten auf den Mitglied-
staat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz
hat, oder auf mehrere Staaten – einschließlich
des betreffenden Mitgliedstaats –, ausrichtet,
sondern dass im Rahmen dieser Tätigkeiten
auch ein Vertrag geschlossen worden sein
muss.“ Des Weiteren heißt es in dieser Erklä-
rung, „dass die Zugänglichkeit einer Website
allein nicht ausreicht, um die Anwendbarkeit
von Artikel 15 zu begründen; vielmehr ist erfor-
derlich, dass diese Website auch den Vertrags-
abschluss im Fernabsatz anbietet und dass tat-
sächlich ein Vertragsabschluss im Fernabsatz
erfolgt ist, mit welchem Mittel auch immer. Da-
bei sind auf einer Website die benutzte Sprache
oder die Währung nicht von Bedeutung.“

(25) Die Verbraucher sollten dann durch Re-
gelungen des Staates ihres gewöhnlichen Auf-
enthalts geschützt werden, von denen nicht
durch Vereinbarung abgewichen werden kann,
wenn der Vertragsschluss darauf zurückzufüh-
ren ist, dass der Unternehmer in diesem be-
stimmten Staat eine berufliche oder gewerbli-
che Tätigkeit ausübt. Der gleiche Schutz sollte
gewährleistet sein, wenn ein Unternehmer zwar
keine beruflichen oder gewerblichen Tätigkei-
ten in dem Staat, in dem der Verbraucher sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat, ausübt, seine
Tätigkeiten aber – unabhängig von der Art und
Weise, in der dies geschieht – auf diesen Staat
oder auf mehrere Staaten, einschließlich dieses
Staates, ausrichtet und der Vertragsschluss auf
solche Tätigkeiten zurückzuführen ist.

(26) Für die Zwecke dieser Verordnung soll-
ten Finanzdienstleistungen wie Wertpapier-
dienstleistungen und Anlagetätigkeiten und
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Nebendienstleistungen nach Anhang I Ab-
schnitt A und Abschnitt B der Richtlinie 2004/
39/EG, die ein Unternehmer für einen Verbrau-
cher erbringt, sowie Verträge über den Verkauf
von Anteilen an Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren, selbst wenn sie nicht
unter die Richtlinie 85/611/EWG des Rates vom
20. Dezember 1985 zur Koordinierung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betref-
fend bestimmte Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (1) fallen,
Artikel 6 der vorliegenden Verordnung unter-
liegen. Daher sollten, wenn die Bedingungen
für die Ausgabe oder das öffentliche Angebot
bezüglich übertragbarer Wertpapiere oder die
Zeichnung oder der Rückkauf von Anteilen an
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wert-
papieren erwähnt werden, darunter alle As-
pekte fallen, durch die sich der Emittent bzw.
Anbieter gegenüber dem Verbraucher ver-
pflichtet, nicht aber diejenigen Aspekte, die mit
der Erbringung von Finanzdienstleistungen im
Zusammenhang stehen.

(27) Es sollten verschiedene Ausnahmen von
der allgemeinen Kollisionsnorm für Verbrau-
cherverträge vorgesehen werden. Eine solche
Ausnahme, bei der die allgemeinen Regeln
nicht gelten, sollten Verträge sein, die ein ding-
liches Recht an unbeweglichen Sachen oder die
Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen zum
Gegenstand haben, mit Ausnahme von Verträ-
gen über Teilzeitnutzungsrechte an Immobilien
im Sinne der Richtlinie 94/47/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 26. Okto-
ber 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick
auf bestimmte Aspekte von Verträgen über den
Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an Immo-
bilien (2).

(28) Es muss sichergestellt werden, dass
Rechte und Verpflichtungen, die ein Finanzin-
strument begründen, nicht der allgemeinen Re-
gel für Verbraucherverträge unterliegen, da
dies dazu führen könnte, dass für jedes der aus-
gegebenen Instrumente ein anderes Recht an-
zuwenden wäre, wodurch ihr Wesen verändert
würde und ihr fungibler Handel und ihr fungib-
les Angebot verhindert würden. Entsprechend
sollte auf das Vertragsverhältnis zwischen dem
Emittenten bzw. dem Anbieter und dem Ver-
braucher bei Ausgabe oder Angebot solcher In-
strumente nicht notwendigerweise die Anwen-
dung des Rechts des Staates des gewöhnlichen
Aufenthalts des Verbrauchers zwingend vorge-
schrieben sein, da die Einheitlichkeit der Bedin-
gungen einer Ausgabe oder eines Angebots si-
chergestellt werden muss. Gleiches sollte bei
den multilateralen Systemen, die von Artikel 4
Absatz 1 Buchstabe h erfasst werden, gelten, in
Bezug auf die gewährleistet sein sollte, dass das
Recht des Staates des gewöhnlichen Aufent-
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halts des Verbrauchers nicht die Regeln be-
rührt, die auf innerhalb solcher Systeme oder
mit dem Betreiber solcher Systeme geschlos-
sene Verträge anzuwenden sind.

(29) Werden für die Zwecke dieser Verord-
nung Rechte und Verpflichtungen, durch die
die Bedingungen für die Ausgabe, das öffentli-
che Angebot oder das öffentliche Übernahme-
angebot bezüglich übertragbarer Wertpapiere
festgelegt werden, oder die Zeichnung oder der
Rückkauf von Anteilen an Organismen für ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren genannt,
so sollten darunter auch die Bedingungen für
die Zuteilung von Wertpapieren oder Anteilen,
für die Rechte im Falle einer Überzeichnung, für
Ziehungsrechte und ähnliche Fälle im Zusam-
menhang mit dem Angebot sowie die in den Ar-
tikeln 10, 11, 12 und 13 geregelten Fälle fallen,
so dass sichergestellt ist, dass alle relevanten
Vertragsaspekte eines Angebots, durch das sich
der Emittent bzw. Anbieter gegenüber dem
Verbraucher verpflichtet, einem einzigen Recht
unterliegen.

(30) Für die Zwecke dieser Verordnung be-
zeichnen die Begriffe „Finanzinstrumente“ und
„übertragbare Wertpapiere“ diejenigen Instru-
mente, die in Artikel 4 der Richtlinie 2004/39/
EG genannt sind.

(31) Die Abwicklung einer förmlichen Ver-
einbarung, die als ein System im Sinne von Arti-
kel 2 Buchstabe a der Richtlinie 98/26/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
19. Mai 1998 über die Wirksamkeit von Abrech-
nungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer-
und Abrechnungssystemen (3) ausgestaltet ist,
sollte von dieser Verordnung unberührt blei-
ben.

(32) Wegen der Besonderheit von Beförde-
rungsverträgen und Versicherungsverträgen
sollten besondere Vorschriften ein angemesse-
nes Schutzniveau für zu befördernde Personen
und Versicherungsnehmer gewährleisten. Des-
halb sollte Artikel 6 nicht im Zusammenhang
mit diesen besonderen Verträgen gelten.

(33) Deckt ein Versicherungsvertrag, der
kein Großrisiko deckt, mehr als ein Risiko, von
denen mindestens eines in einem Mitgliedstaat
und mindestens eines in einem dritten Staat be-
legen ist, so sollten die besonderen Regelungen
für Versicherungsverträge in dieser Verord-
nung nur für die Risiken gelten, die in dem be-
treffenden Mitgliedstaat bzw. den betreffenden
Mitgliedstaaten belegen sind.

(34) Die Kollisionsnorm für Individualarbeits-
verträge sollte die Anwendung von Eingriffs-
normen des Staates, in den der Arbeitnehmer
im Einklang mit der Richtlinie 96/71/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 1996 über die Entsendung von
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von
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Dienstleistungen (4) entsandt wird, unberührt
lassen.

(35) Den Arbeitnehmern sollte nicht der
Schutz entzogen werden, der ihnen durch Be-
stimmungen gewährt wird, von denen nicht
oder nur zu ihrem Vorteil durch Vereinbarung
abgewichen werden darf.

(36) Bezogen auf Individualarbeitsverträge
sollte die Erbringung der Arbeitsleistung in ei-
nem anderen Staat als vorübergehend gelten,
wenn von dem Arbeitnehmer erwartet wird,
dass er nach seinem Arbeitseinsatz im Ausland
seine Arbeit im Herkunftsstaat wieder auf-
nimmt. Der Abschluss eines neuen Arbeitsver-
trags mit dem ursprünglichen Arbeitgeber oder
einem Arbeitgeber, der zur selben Unterneh-
mensgruppe gehört wie der ursprüngliche Ar-
beitgeber, sollte nicht ausschließen, dass der
Arbeitnehmer als seine Arbeit vorübergehend
in einem anderen Staat verrichtend gilt.

(37) Gründe des öffentlichen Interesses
rechtfertigen es, dass die Gerichte der Mitglied-
staaten unter außergewöhnlichen Umständen
die Vorbehaltsklausel („ordre public“) und Ein-
griffsnormen anwenden können. Der Begriff
„Eingriffsnormen“ sollte von dem Begriff „Be-
stimmungen, von denen nicht durch Vereinba-
rung abgewichen werden kann“, unterschie-
den und enger ausgelegt werden.

(38) Im Zusammenhang mit der Übertragung
der Forderung sollte mit dem Begriff „Verhält-
nis“ klargestellt werden, dass Artikel 14 Ab-
satz 1 auch auf die dinglichen Aspekte des Ver-
trags zwischen Zedent und Zessionar anwend-
bar ist, wenn eine Rechtsordnung dingliche und
schuldrechtliche Aspekte trennt. Allerdings
sollte mit dem Begriff „Verhältnis“ nicht jedes
beliebige möglicherweise zwischen dem Ze-
denten und dem Zessionar bestehende Verhält-
nis gemeint sein. Insbesondere sollte sich der
Begriff nicht auf die der Übertragung einer For-
derung vorgelagerten Fragen erstrecken. Viel-
mehr sollte er sich ausschließlich auf die As-
pekte beschränken, die für die betreffende
Übertragung einer Forderung unmittelbar von
Bedeutung sind.

(39) Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte
der Begriff „gewöhnlicher Aufenthalt“, insbe-
sondere im Hinblick auf Gesellschaften, Ver-
eine und juristische Personen, eindeutig defi-
niert werden. Im Unterschied zu Artikel 60 Ab-
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001, der
drei Kriterien zur Wahl stellt, sollte sich die Kol-
lisionsnorm auf ein einziges Kriterium be-
schränken, da es für die Parteien andernfalls
nicht möglich wäre, vorherzusehen, welches
Recht auf ihren Fall anwendbar ist.

(40) Die Aufteilung der Kollisionsnormen auf
zahlreiche Rechtsakte sowie Unterschiede zwi-
schen diesen Normen sollten vermieden wer-
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den. Diese Verordnung sollte jedoch die Mög-
lichkeit der Aufnahme von Kollisionsnormen für
vertragliche Schuldverhältnisse in Vorschriften
des Gemeinschaftsrechts über besondere Ge-
genstände nicht ausschließen. Diese Verord-
nung sollte die Anwendung anderer Rechtsakte
nicht ausschließen, die Bestimmungen enthal-
ten, die zum reibungslosen Funktionieren des
Binnenmarkts beitragen sollen, soweit sie nicht
in Verbindung mit dem Recht angewendet wer-
den können, auf das die Regeln dieser Verord-
nung berufen wurden, sollte nicht die Freiheit
des Waren- und Dienstleistungsverkehrs, wie
sie in den Rechtsinstrumenten der Gemein-
schaft wie der Richtlinie 2000/31/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni
2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der
Dienste der Informationsgesellschaft, insbeson-
dere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im
Binnenmarkt („Richtlinie über den elektroni-
schen Geschäftsverkehr“)1 ausgestaltet ist, be-
schränken.

(41) Um die internationalen Verpflichtungen,
die die Mitgliedstaaten eingegangen sind, zu
wahren, darf sich die Verordnung nicht auf in-
ternationale Übereinkommen auswirken, de-
nen ein oder mehrere Mitgliedstaaten zum Zeit-
punkt der Annahme dieser Verordnung ange-
hören. Um den Zugang zu den Rechtsakten zu
erleichtern, sollte die Kommission anhand der
Angaben der Mitgliedstaaten ein Verzeichnis
der betreffenden Übereinkommen im Amtsblatt
der Europäischen Union veröffentlichen.

(42) Die Kommission wird dem Europäischen
Parlament und dem Rat einen Vorschlag unter-
breiten, nach welchen Verfahren und unter
welchen Bedingungen die Mitgliedstaaten in
Einzel- und Ausnahmefällen in eigenem Na-
men Übereinkünfte mit Drittländern über sek-
torspezifische Fragen aushandeln und abschlie-
ßen dürfen, die Bestimmungen über das auf
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende
Recht enthalten.

(43) Da das Ziel dieser Verordnung auf
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend
verwirklicht werden kann und daher wegen des
Umfangs und der Wirkungen der Verordnung
besser auf Gemeinschaftsebene zu verwirkli-
chen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang
mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergeleg-
ten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entspre-
chend dem ebenfalls in diesem Artikel festge-
legten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht
diese Verordnung nicht über das zur Errei-
chung ihres Ziels erforderliche Maß hinaus.

(44) Gemäß Artikel 3 des Protokolls über die
Position des Vereinigten Königreichs und Ir-
lands im Anhang zum Vertrag über die Europä-
ische Union und im Anhang zum Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft be-
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teiligt sich Irland an der Annahme und Anwen-
dung dieser Verordnung.

(45) Gemäß den Artikeln 1 und 2 und unbe-
schadet des Artikels 4 des Protokolls über die
Position des Vereinigten Königreichs und Ir-
lands im Anhang zum Vertrag über die Europä-
ische Union und zum Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft beteiligt sich das
Vereinigte Königreich nicht an der Annahme
dieser Verordnung, die für das Vereinigte Kö-
nigreich nicht bindend oder anwendbar ist.

(46) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des Proto-
kolls über die Position Dänemarks im Anhang
zum Vertrag über die Europäische Union und
dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beteiligt sich Dänemark nicht an
der Annahme dieser Verordnung, die für Däne-
mark nicht bindend oder anwendbar ist.Verord-
nung verweisen. Die Anwendung der Vor-
schriften im anzuwendenden Recht, die durch
die Bestimmungen
HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLAS-
SEN:

Kapitel I Anwendungsbereich

Artikel 1: Anwendungsbereich. (1) Diese
Verordnung gilt für vertragliche Schuldverhält-
nisse in Zivil- und Handelssachen, die eine Ver-
bindung zum Recht verschiedener Staaten auf-
weisen. Sie gilt insbesondere nicht für Steuer-
und Zollsachen sowie verwaltungsrechtliche
Angelegenheiten.

(2) Vom Anwendungsbereich dieser Verord-
nung ausgenommen sind:
a) der Personenstand sowie die Rechts-, Ge-

schäfts- und Handlungsfähigkeit von natürli-
chen Personen, unbeschadet des Artikels 13;

b) Schuldverhältnisse aus einem Familienver-
hältnis oder aus Verhältnissen, die nach dem
auf diese Verhältnisse anzuwendenden
Recht vergleichbare Wirkungen entfalten,
einschließlich der Unterhaltspflichten;

c) Schuldverhältnisse aus ehelichen Güterstän-
den, aus Güterständen aufgrund von Ver-
hältnissen, die nach dem auf diese Verhält-
nisse anzuwendenden Recht mit der Ehe ver-
gleichbare Wirkungen entfalten, und aus
Testamenten und Erbrecht;

d) Verpflichtungen aus Wechseln, Schecks, Ei-
genwechseln und anderen handelbaren
Wertpapieren, soweit die Verpflichtungen
aus diesen anderen Wertpapieren aus deren
Handelbarkeit entstehen;

e) Schieds- und Gerichtsstandsvereinbarungen;
f) Fragen betreffend das Gesellschaftsrecht,

das Vereinsrecht und das Recht der juristi-

1 ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1.
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schen Personen, wie die Errichtung durch
Eintragung oder auf andere Weise, die
Rechts- und Handlungsfähigkeit, die innere
Verfassung und die Auflösung von Gesell-
schaften, Vereinen und juristischen Personen
sowie die persönliche Haftung der Gesell-
schafter und der Organe für die Verbindlich-
keiten einer Gesellschaft, eines Vereins oder
einer juristischen Person;

g) die Frage, ob ein Vertreter die Person, für de-
ren Rechnung er zu handeln vorgibt, Dritten
gegenüber verpflichten kann, oder ob ein Or-
gan einer Gesellschaft, eines Vereins oder ei-
ner anderen juristischen Person diese Gesell-
schaft, diesen Verein oder diese juristische
Person gegenüber Dritten verpflichten kann;

h) die Gründung von „Trusts“ sowie die da-
durch geschaffenen Rechtsbeziehungen zwi-
schen den Verfügenden, den Treuhändern
und den Begünstigten;

i) Schuldverhältnisse aus Verhandlungen vor
Abschluss eines Vertrags;

j) Versicherungsverträge aus von anderen Ein-
richtungen als den in Artikel 2 der Richtlinie
2002/83/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 5. November 2002 über
Lebensversicherungen (1) genannten Unter-
nehmen durchgeführten Geschäften, deren
Zweck darin besteht, den unselbstständig
oder selbstständig tätigen Arbeitskräften ei-
nes Unternehmens oder einer Unterneh-
mensgruppe oder den Angehörigen eines
Berufes oder einer Berufsgruppe im Todes-
oder Erlebensfall oder bei Arbeitseinstellung
oder bei Minderung der Erwerbstätigkeit
oder bei arbeitsbedingter Krankheit oder Ar-
beitsunfällen Leistungen zu gewähren.
(3) Diese Verordnung gilt unbeschadet des

Artikels 18 nicht für den Beweis und das Ver-
fahren.

(4) Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet
der Begriff „Mitgliedstaat“ die Mitgliedstaaten,
auf die diese Verordnung anwendbar ist. In Ar-
tikel 3 Absatz 4 und Artikel 7 bezeichnet der Be-
griff jedoch alle Mitgliedstaaten.

Artikel 2: Universelle Anwendung. Das nach
dieser Verordnung bezeichnete Recht ist auch
dann anzuwenden, wenn es nicht das Recht ei-
nes Mitgliedstaats ist.

Kapitel II Einheitliche
Kollisionsnormen

Artikel 3: Freie Rechtswahl. (1) Der Vertrag
unterliegt dem von den Parteien gewählten
Recht. Die Rechtswahl muss ausdrücklich erfol-
gen oder sich eindeutig aus den Bestimmungen
des Vertrags oder aus den Umständen des Fal-
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les ergeben. Die Parteien können die Rechts-
wahl für ihren ganzen Vertrag oder nur für ei-
nen Teil desselben treffen.

(2) Die Parteien können jederzeit vereinba-
ren, dass der Vertrag nach einem anderen
Recht zu beurteilen ist als dem, das zuvor ent-
weder aufgrund einer früheren Rechtswahl
nach diesem Artikel oder aufgrund anderer
Vorschriften dieser Verordnung für ihn maßge-
bend war. Die Formgültigkeit des Vertrags im
Sinne des Artikels 11 und Rechte Dritter wer-
den durch eine nach Vertragsschluss erfol-
gende Änderung der Bestimmung des anzu-
wendenden Rechts nicht berührt.

(3) Sind alle anderen Elemente des Sachver-
halts zum Zeitpunkt der Rechtswahl in einem
anderen als demjenigen Staat belegen, dessen
Recht gewählt wurde, so berührt die Rechts-
wahl der Parteien nicht die Anwendung derje-
nigen Bestimmungen des Rechts dieses ande-
ren Staates, von denen nicht durch Vereinba-
rung abgewichen werden kann.

(4) Sind alle anderen Elemente des Sachver-
halts zum Zeitpunkt der Rechtswahl in einem
oder mehreren Mitgliedstaaten belegen, so be-
rührt die Wahl des Rechts eines Drittstaats
durch die Parteien nicht die Anwendung der
Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts – ge-
gebenenfalls in der von dem Mitgliedstaat des
angerufenen Gerichts umgesetzten Form –, von
denen nicht durch Vereinbarung abgewichen
werden kann.

(5) Auf das Zustandekommen und die Wirk-
samkeit der Einigung der Parteien über das an-
zuwendende Recht finden die Artikel 10, 11
und 13 Anwendung.

Artikel 4: Mangels Rechtswahl anzuwenden-
des Recht. (1) Soweit die Parteien keine
Rechtswahl gemäß Artikel 3 getroffen haben,
bestimmt sich das auf den Vertrag anzuwen-
dende Recht unbeschadet der Artikel 5 bis 8 wie
folgt:
a) Kaufverträge über bewegliche Sachen unter-

liegen dem Recht des Staates, in dem der
Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat.

b) Dienstleistungsverträge unterliegen dem
Recht des Staates, in dem der Dienstleister
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

c) Verträge, die ein dingliches Recht an unbe-
weglichen Sachen sowie die Miete oder
Pacht unbeweglicher Sachen zum Gegen-
stand haben, unterliegen dem Recht des
Staates, in dem die unbewegliche Sache be-
legen ist.

d) Ungeachtet des Buchstabens c unterliegt die
Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen für
höchstens sechs aufeinander folgende Mo-
nate zum vorübergehenden privaten Ge-
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brauch dem Recht des Staates, in dem der
Vermieter oder Verpächter seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat, sofern der Mieter oder
Pächter eine natürliche Person ist und seinen
gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat
hat.

e) Franchiseverträge unterliegen dem Recht
des Staates, in dem der Franchisenehmer sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

f) Vertriebsverträge unterliegen dem Recht des
Staates, in dem der Vertriebshändler seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

g) Verträge über den Kauf beweglicher Sachen
durch Versteigerung unterliegen dem Recht
des Staates, in dem die Versteigerung abge-
halten wird, sofern der Ort der Versteigerung
bestimmt werden kann.

h) Verträge, die innerhalb eines multilateralen
Systems geschlossen werden, das die Interes-
sen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Ver-
kauf von Finanzinstrumenten im Sinne von
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 17 der Richtlinie
2004/39/EG nach nicht diskretionären Re-
geln und nach Maßgabe eines einzigen
Rechts zusammenführt oder das Zusammen-
führen fördert, unterliegen diesem Recht.
(2) Fällt der Vertrag nicht unter Absatz 1 oder

sind die Bestandteile des Vertrags durch mehr
als einen der Buchstaben a bis h des Absatzes 1
abgedeckt, so unterliegt der Vertrag dem Recht
des Staates, in dem die Partei, welche die für
den Vertrag charakteristische Leistung zu er-
bringen hat, ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hat.

(3) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Um-
stände, dass der Vertrag eine offensichtlich en-
gere Verbindung zu einem anderen als dem
nach Absatz 1 oder 2 bestimmten Staat auf-
weist, so ist das Recht dieses anderen Staates
anzuwenden.

(4) Kann das anzuwendende Recht nicht
nach Absatz 1 oder 2 bestimmt werden, so un-
terliegt der Vertrag dem Recht des Staates, zu
dem er die engste Verbindung aufweist.

Artikel 5: Beförderungsverträge. (1) Soweit
die Parteien in Bezug auf einen Vertrag über
die Beförderung von Gütern keine Rechtswahl
nach Artikel 3 getroffen haben, ist das Recht des
Staates anzuwenden, in dem der Beförderer sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern sich in
diesem Staat auch der Übernahmeort oder der
Ablieferungsort oder der gewöhnliche Aufent-
halt des Absenders befindet. Sind diese Voraus-
setzungen nicht erfüllt, so ist das Recht des
Staates des von den Parteien vereinbarten Ab-
lieferungsorts anzuwenden.

(2) Soweit die Parteien in Bezug auf einen
Vertrag über die Beförderung von Personen
keine Rechtswahl nach Unterabsatz 2 getroffen
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haben, ist das anzuwendende Recht das Recht
des Staates, in dem die zu befördernde Person
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern sich
in diesem Staat auch der Abgangsort oder der
Bestimmungsort befindet. Sind diese Voraus-
setzungen nicht erfüllt, so ist das Recht des
Staates anzuwenden, in dem der Beförderer sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Als auf einen
Vertrag über die Beförderung von Personen an-
zuwendendes Recht können die Parteien im
Einklang mit Artikel 3 nur das Recht des Staates
wählen,
a) in dem die zu befördernde Person ihren ge-

wöhnlichen Aufenthalt hat oder
b) in dem der Beförderer seinen gewöhnlichen

Aufenthalt hat oder
c) in dem der Beförderer seine Hauptverwal-

tung hat oder
d) in dem sich der Abgangsort befindet oder
e) in dem sich der Bestimmungsort befindet.

(3) Ergibt sich aus der Gesamtheit der Um-
stände, dass der Vertrag im Falle fehlender
Rechtswahl eine offensichtlich engere Verbin-
dung zu einem anderen als dem nach Absatz 1
oder 2 bestimmten Staat aufweist, so ist das
Recht dieses anderen Staates anzuwenden.

Artikel 6: Verbraucherverträge. (1) Unbe-
schadet der Artikel 5 und 7 unterliegt ein Ver-
trag, den eine natürliche Person zu einem
Zweck, der nicht ihrer beruflichen oder ge-
werblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann
(„Verbraucher“), mit einer anderen Person ge-
schlossen hat, die in Ausübung ihrer berufli-
chen oder gewerblichen Tätigkeit handelt
(„Unternehmer“), dem Recht des Staates, in
dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, sofern der Unternehmer
a) seine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit

in dem Staat ausübt, in dem der Verbraucher
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder

b) eine solche Tätigkeit auf irgend einer Weise
auf diesen Staat oder auf mehrere Staaten,
einschließlich dieses Staates, ausrichtet und
der Vertrag in den Bereich dieser Tätigkeit
fällt.
(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können die

Parteien das auf einen Vertrag, der die Anfor-
derungen des Absatzes 1 erfüllt, anzuwen-
dende Recht nach Artikel 3 wählen. Die Rechts-
wahl darf jedoch nicht dazu führen, dass dem
Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm
durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird,
von denen nach dem Recht, das nach Absatz 1
mangels einer Rechtswahl anzuwenden wäre,
nicht durch Vereinbarung abgewichen werden
darf.

(3) Sind die Anforderungen des Absatzes 1
Buchstabe a oder b nicht erfüllt, so gelten für
die Bestimmung des auf einen Vertrag zwi-
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schen einem Verbraucher und einem Unterneh-
mer anzuwendenden Rechts die Artikel 3 und 4.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für:
a) Verträge über die Erbringung von Dienstleis-

tungen, wenn die dem Verbraucher geschul-
deten Dienstleistungen ausschließlich in ei-
nem anderen als dem Staat erbracht werden
müssen, in dem der Verbraucher seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat;

b) Beförderungsverträge mit Ausnahme von
Pauschalreiseverträgen im Sinne der Richtli-
nie 90/314/EWG des Rates vom13. Juni 1990
über Pauschalreisen;

c) Verträge, die ein dingliches Recht an unbe-
weglichen Sachen oder die Miete oder Pacht
unbeweglicher Sachen zum Gegenstand ha-
ben, mit Ausnahme der Verträge über Teil-
zeitnutzungsrechte an Immobilien im Sinne
der Richtlinie 94/47/EG;

d) Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit
einem Finanzinstrument sowie Rechte und
Pflichten, durch die die Bedingungen für die
Ausgabe oder das öffentliche Angebot und
öffentliche Übernahmeangebote bezüglich
übertragbarer Wertpapiere und die Zeich-
nung oder den Rückkauf von Anteilen an Or-
ganismen für gemeinsame Anlagen in Wert-
papieren festgelegt werden, sofern es sich
dabei nicht um die Erbringung von Finanz-
dienstleistungen handelt;

e) Verträge, die innerhalb der Art von Systemen
geschlossen werden, auf die Artikel 4 Ab-
satz 1 Buchstabe h Anwendung findet.

Artikel 7: Versicherungsverträge. (1) Dieser
Artikel gilt für Verträge nach Absatz 2, unab-
hängig davon, ob das gedeckte Risiko in einem
Mitgliedstaat belegen ist, und für alle anderen
Versicherungsverträge, durch die Risiken ge-
deckt werden, die im Gebiet der Mitgliedstaa-
ten belegen sind. Er gilt nicht für Rückversiche-
rungsverträge

(2) Versicherungsverträge, die Großrisiken
im Sinne von Artikel 5 Buchstabe d der Ersten
Richtlinie 73/239/EWG des Rates vom 24. Juli
1973 zur Koordinierung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften betreffend die Aufnahme
und Ausübung der Tätigkeit der Direktversi-
cherung (mit Ausnahme der Lebensversiche-
rung) (2) decken, unterliegen dem von den Par-
teien nach Artikel 3 der vorliegenden Verord-
nung gewählten Recht. Soweit die Parteien
keine Rechtswahl getroffen haben, unterliegt
der Versicherungsvertrag dem Recht des Staats,
in dem der Versicherer seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat. Ergibt sich aus der Gesamtheit
der Umstände, dass der Vertrag eine offensicht-
lich engere Verbindung zu einem anderen Staat
aufweist, ist das Recht dieses anderen Staates
anzuwenden.
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(3) Für Versicherungsverträge, die nicht un-
ter Absatz 2 fallen, dürfen die Parteien nur die
folgenden Rechte im Einklang mit Artikel 3
wählen:
a) das Recht eines jeden Mitgliedstaats, in dem

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses das Ri-
siko belegen ist;

b) das Recht des Staates, in dem der Versiche-
rungsnehmer seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat;

c) bei Lebensversicherungen das Recht des
Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit
der Versicherungsnehmer besitzt;

d) für Versicherungsverträge, bei denen sich
die gedeckten Risiken auf Schadensfälle be-
schränken, die in einem anderen Mitglied-
staat als dem Mitgliedstaat, in dem das Risiko
belegen ist, eintreten können, das Recht je-
nes Mitgliedstaats;

e) wenn der Versicherungsnehmer eines Ver-
trags im Sinne dieses Absatzes eine gewerb-
liche oder industrielle Tätigkeit ausübt oder
freiberuflich tätig ist und der Versicherungs-
vertrag zwei oder mehr Risiken abdeckt, die
mit dieser Tätigkeit in Zusammenhang ste-
hen und in unterschiedlichen Mitgliedstaa-
ten belegen sind, das Recht eines betroffenen
Mitgliedstaats oder das Recht des Staates des
gewöhnlichen Aufenthalts des Versiche-
rungsnehmers.

Räumen in den Fällen nach den Buchstaben a,
b oder e die betreffenden Mitgliedstaaten eine
größere Wahlfreiheit bezüglich des auf den
Versicherungsvertrag anwendbaren Rechts ein,
so können die Parteien hiervon Gebrauch ma-
chen.
Soweit die Parteien keine Rechtswahl gemäß
diesem Absatz getroffen haben unterliegt der
Vertrag dem Recht des Mitgliedstaats, in dem
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses das Risiko
belegen ist.

(4) Die folgenden zusätzlichen Regelungen
gelten für Versicherungsverträge über Risiken,
für die ein Mitgliedstaat eine Versicherungs-
pflicht vorschreibt:
a) Der Versicherungsvertrag genügt der Versi-

cherungspflicht nur, wenn er den von dem
die Versicherungspflicht auferlegenden Mit-
gliedstaat vorgeschriebenen besonderen Be-
stimmungen für diese Versicherung ent-
spricht. Widerspricht sich das Recht des Mit-
gliedstaats, in dem das Risiko belegen ist,
und dasjenige des Mitgliedstaats, der die
Versicherungspflicht vorschreibt, so hat das
letztere Vorrang.

b) Ein Mitgliedstaat kann abweichend von den
Absätzen 2 und 3 vorschreiben, dass auf den
Versicherungsvertrag das Recht des Mit-
gliedstaats anzuwenden ist, der die Versiche-
rungspflicht vorschreibt.




